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Verzeichnis der Abkürzungen

ARA Abwasserreinigungsanlage
AW Abwasserentsorgung
BauG Kantonales Baugesetz
BauV Kantonale Bauverordnung
BVU Abteilung für Baubewiligungen
EG UWR Einführungsgesetz Umweltrecht
GEP Genereller Entwässerungsplan
GSchG Gewässerschutzgesetz
OR Obligationenrecht
VSA Verband Schweizer Abwasser- und Gewässerschutzfachleute
VRPG Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege
ZGB Schweizeriches Zivilgesetzbuch
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Abwasserreglement der Gemeinde Künten
Die Einwohnergemeinde Künten beschliesst gestützt auf § 23 des Ein-
führungsgesetzes zur Bundesgesetzgebung über den Schutz von Um-
welt und Gewässer (EG Umweltrecht, EG UWR) vom 4. September
2007 und § 34 Abs. 3 des Gesetzes über Raumentwicklung und Bau-
wesen, (Baugesetz, BauG) vom 19. Januar 1993 folgendes Regle-
ment.

NEU ÄQUIVALENT BISHER

A. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

§ 1 Zweck

Zweck 1 Das Abwasserreglement re-
gelt die Durchführung von
Massnahmen zum Schutze der
Gewässer im Rahmen der eid-
genössischen und kantonalen
Gesetzgebung

Abgaben 2 Die Verlegung der Kosten auf
die Grundeigentümer und die
Abgaben der Abwasserent-
sorgung sind in einem separa-
ten Reglement über die Finan-
zierung von Erschliessungsan-
lagen geregelt.

§ 2 Allgemeines

Allgemeines Die in diesem Reglement ver-
wendeten Personenbezeich-
nungen beziehen sich auf alle
Geschlechter.

§ 3 Rechtsform, Aufsicht

Rechtsform,
Aufsicht

1 Die Abwasserentsorgung
(AW) ist ein unselbständiger,
öffentlicher und selbsttragen-
der Betrieb der Gemeinde
und steht unter der unmittel-
baren Aufsicht des Gemein-
derates.

Übergeordne-
tes Recht

2 Die eidgenössischen und kan-
tonalen gesetzlichen Bestim-
mungen bleiben vorbehalten.
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§ 4 Abwasseranlagen und Begriffe § 9

Abwasseranla-
gen und Be-
griffe

1 Abwasseranlagen im Sinne
des Reglements umfassen alle
technisch erforderlichen Ein-
richtungen zur Sammlung, Ab-
leitung, Versickerung und Be-
handlung des Abwassers.

Abwasserleitungen im Sinne
dieses Reglements umfassen
stets auch die technisch erfor-
derlichen Nebenanlagen.

2 Die Begriffe sind im Kapitel D.
Abwassertechnische Ausfüh-
rungsvorschriften definiert.

§ 5 Aufgaben der Gemeinde § 1

Aufgaben der
Gemeinde

1 Die Gemeinde plant, organi-
siert und überwacht die Ab-
wasserbeseitigung und Ab-
wasserreinigung auf dem
ganzen Gemeindegebiet.

1 Die Gemeinde plant, organi-
siert und überwacht die Ab-
teilung der Abwässer auf dem
ganzen Gemeindegebiet.

2 Sie finanziert, erstellt, betreibt
und unterhält die öffentlichen
Abwasseranlagen.

2 Sie erstellt und unterhält das
öffentliche Kanalisationsnetz
und die zentrale Abwasserrei-
nigungsanlage.

3 Die Gemeinde kann sich an
regionalen Abwasseranlagen
beteiligen.

4 Sie sorgt für die Einhaltung der
gesetzlichen Vorschriften, so-
fern die Zuständigkeit dazu
nicht bei einer anderen Be-
hörde liegt.

3 Sie sorgt für die Einhaltung der
Vorschriften der Gewässer-
schutzgesetzgebung, sofern
die Zuständigkeit dazu nicht
bei einer anderen Behörde
liegt.

§ 6 Projekt- und Kreditbewilligung § 2

Projekt- und
Kreditbewilli-
gung

Die Gemeindeversammlung
bewilligt die Projektierungs-
und Baukredite  für den Bau,
die Sanierung, Renovierung,
Reparatur und die Erneuerung
der öffentlichen Abwasseran-
lagen.

Die Gemeindeversammlung
bewilligt die Bauprojekte für
die Erweiterung oder Erneue-
rung der öffentlichen Abwas-
seranlagen, die eines Ver-
pflichtungskredites bedürfen.

§ 7 Gemeinderat § 3

Gemeinderat Der Gemeinderat ist insbeson-
dere zuständig für:

Der Gemeinderat ist insbeson-
dere zuständig für:
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(§ 17 EG UWR) a) die kommunale Abwasserpla-
nung

a) den Erlass der kommunale Ab-
wasserplanung (§6 EG)

b) die Erstellung der erforderli-
chen öffentlichen Abwasser-
anlagen nach dem Generel-
len Entwässerungsplan (GEP),
für Schmutzwasser und Sau-
berwasser.

b) die Erstellung und den Unter-
halt der öffentlichen Abwas-
seranlagen soweit die finanzi-
ellen Mittel im Voranschlag
oder gestützt auf einen beson-
deren Kredit zur Verfügung ste-
hen;

c) die Abgabenerhebung

d) die Erteilung von Bewilligun-
gen für die Versickerung von
Niederschlagswasser- und
Fremdwasser bei Liegenschaf-
ten;

e) die Erteilung von Bewilligun-
gen für den Bau von Vorbe-
handlungsanlagen nach Zu-
stimmung des Departementes
Bau, Verkehr und Umwelt und
zur Benützung der öffentlichen
Kanalisationen mit Ableitung
der verschmutzten Abwässer
auf eine zentrale Abwasserrei-
nigungsanlage.

c) Die Erteilung von Bewilligun-
gen zur Benützung der öffentli-
chen Kanalisationen mit Zulei-
tung der Abwässer auf eine
zentrale Abwasserreinigungs-
anlage;

f) die Beseitigung vorschriftswid-
riger Zustände.

e) die Beseitigung vorschriftswid-
riger Zustände;

c) Eröffnung von Verfügungen
kantonaler Behörden.

§ 8 Gewässerschutzstelle § 4

1 Der Gemeinderat bestimmt
einen verantwortlichen Sach-
bearbeiter für die kommunale
Gewässerschutzstelle. (Ge-
meindefunktionär oder Dritt-
person)

2 Die Gewässerschutzstelle
kann mit Zustimmung des Ge-
meinderates Fachleute beizie-
hen.
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Gewässer-
schutzstelle
§ 30 EG UWR
§ 37 V EG UWR

1 Der Gemeinderat bestimmt
die kommunale Gewässer-
schutzstelle, welcher insbeson-
dere folgende Aufgaben
übertragen sind:

3 Der Gewässerschutzstelle sind
folgende Aufgaben übertra-
gen:

a) Kontrolle der Einhaltung von
Einzelverfügungen, wobei nö-
tigenfalls die Vollstreckung zu
veranlassen ist.

a) Kontrolle der privaten und öf-
fentlichen Abwasseranlagen;

a) Abnahme der Hausanschlüsse
(Grundstückanschlussleitung),
der hausinterne Abwasseran-
lagen (Gebäudeentwässe-
rung) sowie der Versickerungs-
anlagen .

b) bauliche Abnahme von Ab-
wasseranlagen;

b) periodische Kontrolle der öf-
fentlichen Kanalisationen in-
klusive der Sonderbauwerke
und  Spezialbauwerke.

c) Aufsicht und Kontrolle in Zu-
sammenarbeit mit der kanto-
nalen Fachstelle;

c) periodische Kontrolle der öf-
fentlichen Versickerungsanla-
gen.

d) Mithilfe bei Abklärungen von
Gewässerverschmutzungen,
Fischvergiftungen und ande-
ren Tatbeständen der Miss-
achtung von Gewässerschutz-
vorschriften.

e) Kontrolle der Abwasservorbe-
handlungsanlagen von In-
dustrie und Gewerbe sowie
Aufsicht über die Lagerung
wassergefährdender Flüssig-
keiten nach den Weisungen
und nötigenfalls unter Mitar-
beit der Abteilung für Umwelt.

f) Führung des Abwasserkatas-
ters gemäss § 22 EG UWR.

d) Führung des kommunalen Ab-
wasserkatasters.

2 Der Gemeinderat kann der
Gewässerschutzstelle weitere
Aufgaben und Befugnisse
übertragen und entscheidet
über den Beizug von Fachleu-
ten.
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4 Der Gemeinderat kann der

Gewässerschutzstelle weitere
Aufgaben und Befugnisse
übertragen.

§ 9 Kanalisationsplanung § 5

Kanalisations-
planung
§ 17 EG UWR

1 Grundlage für den Ausbau des
Kanalisationsnetzes ist der auf
die Ortsplanung ausgerichtete
Generelle Entwässerungsplan
(GEP).

1 Grundlage für den Ausbau
des Kanalisationsnetzes ist das
auf die Ortsplanung ausge-
richtete generelle Kanalisati-
onsprojekt (GKP).

§ 21 EG UWR 2 Die öffentlichen Abwasseran-
lagen und privaten Sammellei-
tungen sind im Einvernehmen
mit der kantonalen Fachstelle
zu planen, zu erstellen und pe-
riodisch zu kontrollieren. Die
Projekte für Erneuerungen und
Renovierungen sind vor Bau-
beginn durch die kantonale
Fachstelle zu genehmigen.

2 ln Grundwasserschutzzonen
sind nebst den öffentlichen
auch die privaten Abwasser-
anlagen in Einvernehmen mit
der kantonalen Fachstelle zu
planen und zu erstellen.

§ 10 Öffentliche Abwasseranlagen § 6

Öffentliche
Abwasseranla-
gen

1 Innerhalb der Bauzone wer-
den in der Regel alle öffentli-
chen Abwasseranlagen bis
zum Hausanschluss von der
Gemeinde als öffentliche Ka-
nalisation erstellt und unterhal-
ten. Die Finanzierung erfolgt
gemäss dem Reglement über
die Finanzierung von Erschlies-
sungsanlagen.

Alle Abwasserleitungen inner-
halb des Baugebietes werden
bis zum Hausanschluss von der
Gemeinde als öffentliche Lei-
tung erstellt und unterhalten
(Finanzierung gemäss Kapitel
VI. Abgaben).

Verträge 2 Verträge über gemeinsame
Abwasseranlagen mehrerer
Gemeinden sind der Abtei-
lung für Umwelt zur Prüfung
einzureichen. Sie treten mit
der Zustimmung durch die Ab-
teilung für Umwelt in Kraft.

3 Statuten (Satzungen) von
Zweckverbänden sind der Ab-
teilung für Umwelt  zur Vorprü-
fung einzureichen. Sie treten
mit der Genehmigung durch
die Gemeindeabteilung und
Beschlussfassung durch die
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Gemeindeversammlung in
Kraft.

4 Das Überbauen von kommu-
nalen Abwasseranlagen mit
Gebäuden oder Gebäudetei-
len ist nicht zulässig. Ausnah-
men sind nur im Einverneh-
men mit der kantonalen Fach-
stelle gestattet.

§ 11 Private Abwasseranlagen § 7

Private Abwas-
seranlagen

1 Die Abwasseranlagen im Ge-
bäude bis zur öffentlichen Ka-
nalisation (Hausanschluss) sind
vom Grundeigentümer zu er-
stellen, zu unterhalten und zu
erneuern. Sie verbleiben in sei-
nem Eigentum.

1 Die Leitung aus dem Ge-
bäude bis zur Einleitung in die
öffentliche Kanalisation (Haus-
anschluss) ist vom Grundei-
gentümer auf eigene Kosten
zu erstellen und zu unterhalten;
sie verbleibt in seinem Eigen-
tum.

2 Visuelle Kontrollen sowie
Dichtheitsprüfungen können
von der Gemeinde angeord-
net werden. Allfällige notwen-
dige Sanierungen gehen zu
Lasten des Grundeigentü-
mers.

3 Hausanschlüsse, die im öffent-
lichen Grund - insbesondere in
Strassen - liegen, kann der
Gemeinderat - im Zusammen-
hang mit Massnahmen an
den öffentlichen Entwässe-
rungsanlagen - auf Kosten der
Grundeigentümer erstellen
resp. erneuern lassen.

2 Hausanschlüsse, die in öffentli-
chem Grund, insbesondere in
Strassen liegen, kann der Ge-
meinderat auf Kosten des
Grundeigentümers erstellen
lassen.

Art. 11 GSchV 4 Bei neuen Gebäuden muss
das Dachwasser und Sicker-
wasser bis ausserhalb des Ge-
bäudes getrennt vom ver-
schmutzten Abwasser abge-
leitet werden.

In Gebieten, in denen gemäss
dem generellen Entwässe-
rungsplan GEP das Teil-Trenn-
system vorgeschrieben ist,
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muss das Dachwasser und Si-
ckerwasser bis zur Grund-
stücksgrenze getrennt vom
verschmutzten Wasser abge-
leitet werden.

§ 10

5 Die Durchleitungsrechte für
Hausanschlüsse sind vor Bau-
beginn nach ZGB Art. 691 zu
regeln und als Dienstbarkeiten
im Grundbuch einzutragen.

Die Durchleitungsrechte für
Hausanschlüsse sind vor Bau-
beginn nach ZGB Art. 691 zu
regeln und als Dienstbarkeiten
im Grundbuch einzutragen.

§ 7

§ 34 V EG UWR 6 Wenn Abwasseranlagen als
private Sammelleitungen ge-
meinsam genutzt werden, ist
der Bau, Betrieb, Unterhalt
und die Erneuerung mittels ei-
nes Dienstbarkeitsvertrags zu
regeln und im Grundbuch ein-
tragen zu lassen. Der Gemein-
derat kann dies auch bei be-
stehenden Anlagen nach-
träglich verlangen.

3 Werden mehrere Hausan-
schlüsse vor Einleitung in die öf-
fentliche Kanalisation zusam-
mengefasst, so entscheidet
der Gemeinderat, ob die ge-
meinsame Leitung als Hausan-
schluss im Privateigentum ver-
bleibt oder ob sie in das Eigen-
tum der Gemeinde übergeht.

Grundwasser-
schutzzonen

7 Private Abwasseranlagen in-
nerhalb von Grundwasser-
schutzzonen sind im Einver-
nehmen mit der kantonalen
Fachstelle zu planen, zu reno-
vieren oder zu erneuern.

Siehe auch § 5

§ 12 Abwassersanierung ausserhalb Bauzonen § 8

Abwassersa-
nierung aus-
serhalb Bauzo-
nen
§ 17 EG UWR

1 Im GEP wird die Abwassersa-
nierung der Liegenschaften
ausserhalb der Bauzonen fest-
gelegt. Ausserhalb der Bauzo-
nen ist im Trennsystem zu ent-
wässern. Das Schmutzwasser
ist via Sanierungsleitung ins
Kanalnetz abzuleiten.

1 Im kommunalen Sanierungs-
plan wird festgelegt, welche
Liegenschaften ausserhalb
des Baugebietes durch Sanie-
rungsleitungen an die öffentli-
che Kanalisation anzuschlies-
sen sind.

2 Der Gemeinderat lässt die Sa-
nierungsleitungen bauen, so-
bald die Finanzierung sicher-
gestellt ist und die Genehmi-
gung der kantonalen Fach-
stellen vorliegt. Zudem setzt er

2 Der Gemeinderat erstellt im
Einvernehmen mit der kanto-
nalen Fachstelle das Baupro-
jekt. Er setzt die Baubeiträge
der Verursacher fest.



- 11 -

NEU ÄQUIVALENT BISHER

die Erschliessungsbeiträge
fest.

3 Der Gemeinderat lässt die Sa-
nierungsleitung bauen, so-
bald die Finanzierung sicher-
gestellt ist.

§ 13 Abwasserkataster § 11

Abwasserka-
taster
§ 33 EG UWR

Die Eigentümer von Bauten
und Anlagen, von denen Ab-
wässer anfallen, haben der
Gemeinde alle für die Füh-
rung des Abwasserkatasters
erforderlichen Angaben un-
entgeltlich zur Verfügung zu
stellen.

Die Eigentümer von Bauten
und Anlagen, von denen Ab-
wässer anfallen, haben alle
für die Führung des Abwasser-
katasters erforderlichen An-
gaben zur Verfügung zu stel-
len.

§ 14 Ausnahmen

Ausnahmen Wenn ausserordentliche Ver-
hältnisse vorliegen oder die
Anwendung des Reglementes
unangemessen wäre, kann
der Gemeinderat Ausnahmen
und Abweichungen gestat-
ten. Er kann die Abgaben
ausnahmsweise anpassen
und Zahlungserleichterungen
gewähren.

B. ANSCHLUSSPFLICHT UND ANSCHLUSSRECHT

§ 15 Anschlusspflicht § 12

Anschluss-
pflicht
Art. 11/12
GSchG

1 Im Bereich der öffentlichen
Kanalisation sind alle ver-
schmutzten Abwässer anzu-
schliessen.

1 Im Bereich der öffentlichen
Kanalisation sind alle Abwäs-
ser anzuschliessen.

2 Können Anlagen aus zwin-
genden Gründen nicht an die
Kanalisation angeschlossen
werden, so verfügt der Ge-
meinderat mit Zustimmung
der kantonalen Fachstelle
eine andere Abwasserbeseiti-
gung.

3 Können bestehende Bauten
und Anlagen aus zwingenden
Gründen nicht an die Kanali-
sation angeschlossen werden,
so verfügt die zuständige kan-
tonale Fachstelle im Einver-
nehmen mit dem Gemeinde-
rat eine andere Abwasserbe-
seitigung.
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§ 16 Anschlussrecht § 13

Anschlussrecht 1 Die Gemeinde ist verpflichtet,
die verschmutzten Abwässer
abzunehmen und der zentra-
len Reinigung zuzuführen, so-
weit die Anlagen dazu ausrei-
chen.

1 Die Gemeinde ist verpflichtet,
die Abwässer anzunehmen
und der zentralen Reinigung
zuzuführen, soweit die Anla-
gen dazu ausreichen.

2 Stetig fliessendes, unver-
schmutztes Wasser (Fremd-
wasser, siehe § 27) darf nicht
an die Kanalisation ange-
schlossen werden.

3 Der Gemeinderat verlangt,
dass wenig verschmutztes Nie-
derschlagswasser versickert
oder in ein Gewässer eingelei-
tet wird. Er holt die erforderli-
che kantonale Zustimmung
ein.

§§ 35/36
V EG UWR

4 Wer Abwasser einleiten will,
das den Anforderungen an
die Einleitung in die Kanalisa-
tion nicht entspricht, muss es
vorbehandeln.

2 Abwässer mit schädlichen Wir-
kungen für die Abwasseranla-
gen sind vor der Einleitung in
die Kanalisation durch den
Verursacher gemäss den An-
ordnungen der kantonalen
Fachstelle auf eigene Kosten
vorbehandeln zu lassen.

§ 14

Ausnahmen Der Gemeinderat kann die
Abnahme grösserer Mengen
nicht oder wenig verschmult-
ler Abwässer (Kühlwasser, Si-
ckerwasser usw.) aus gewerb-
lichen und industriellen Betrie-
ben verweigern, sofern die
Abwasseranlagen hydrau-
lisch zu stark belastet werden
und von der kantonalen
Fachstelle eine andere Ab-
wasserbeseitigung bewilligt
wird.
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§ 17 Bestehende Abwasseranlagen § 15

Bestehende
Abwasseranla-
gen

1 Private Abwasseranlagen, die
im Zeitpunkt des Inkrafttretens
dieses Reglements bereits an
die öffentliche Kanalisation
angeschlossen sind, aber den
geltenden Vorschriften nicht
entsprechen, können auf Zu-
sehen hin im bisherigen Zu-
stand belassen werden, so-
lange sie zu keinen Missstän-
den führen.

1 Private Abwasseranlagen, die
im Zeitpunkt des Inkrafttretens
dieses Reglements bereits an
die öffentliche Kanalisation
angeschlossen sind, aber den
geltenden Vorschriften nicht
entsprechen, können nur
dann auf Zusehen hin im bis-
herigen Zustand belassen wer-
den, solange sie zu keinen
Missständen führen.

2 Bei Erweiterung und Umbau
angeschlossener Gebäude
sind vorschriftswidrige Anla-
gen zu sanieren und die im
GEP vorgesehene Sauberwas-
serabtrennung zu realisieren,
soweit es die Verhältnisse er-
lauben.

2 Bei Erweiterung und Umbau
angeschlossener Gebäude
sind vorschriftswidrige Anla-
gen anzupassen.

§ 34 V EG UWR 3 Bei der Erneuerung oder Re-
novierung öffentlicher Abwas-
seranlagen sind die privaten
Anlagen auf ihren Zustand zu
überprüfen und bei Bedarf zu
sanieren.

3 Instandsetzungsarbeiten an
privaten Anlagen sind durch
den Eigentümer zu finanzie-
ren.

§ 18 Anschlussfrist § 16

Anschlussfrist Bestehende Gebäude sind
spätestens innert einem Jahr
nach Fertigstellung der öffent-
lichen Kanalisation anzu-
schliessen. Der Gemeinderat
legt die Anschlussfrist mittels
Verfügung fest.

Bestehende Gebäude sind
spätestens innert einem Jahr
nach Fertigstellung der öffent-
lichen Kanalisation anzu-
schliessen. .
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C. BEWILLIGUNGSVERFAHREN

§ 19 Gesuch für private Abwasseranlagen  § 17

Gesuch für pri-
vate Abwas-
seranlagen

1 Für die Erstellung und für jede
Änderung einer privaten Ab-
wasseranlage ist vor Beginn
der Bauarbeiten dem Ge-
meinderat schriftlich, nach
den Weisungen der Bauord-
nung, ein Gesuch im Doppel
und digital einzureichen.

1 Für die Erstellung und jene Än-
derungen einer privaten Ab-
wasseranlage, insbesondere
für den Anschluss an die Ka-
nalisation, ist von Beginn der
Bauarbeiten dem Gemeinde-
rat ein Gesuch einzureichen.
ln allen Fällen, insbesondere in
denjenigen der §§ 12 - 14, in
denen eine Behörde des Kan-
tons oder des Bundes für die
Bewilligung zuständig ist, leitet
er das Gesuch über die Ge-
meinde an die kantonale
Fachstelle.

2 Nutzungs- oder Zweckände-
rungen, bei denen die Menge
und/oder die Art des Abwas-
sers wesentlich verändert wer-
den, sind ebenfalls bewilli-
gungspflichtig.

3 Bei Gesuchen, die einer Kon-
trolle, Bewilligung oder Zustim-
mung der kantonalen Fach-
stelle bedürfen, ist das Ge-
suchsformular der Abteilung
für Baubewilligungen (BVU) zu
verwenden. Der Gemeinderat
koordiniert soweit erforderlich
das Gesuchsverfahren.

2 Das Gesuch ist mit dem Bau-
gesuch gemäss Baugesetz
und Bauordnung zu verbin-
den. Das Baubewilligungsver-
fahren ist gemeinsam durch-
zuführen.

§ 20 Gesuchsunterlagen § 18

1 Das Gesuch ist schriftlich ein-
zureichen. Es hat für gewerbli-
che und industrielle Betriebe
Aufschluss über die Art und
Menge sowie in Sonderfällen
über die Dauer der Abgabe
der Abwässer zu geben.

Gesuchsunter-
lagen

1 Das Gesuch umfasst folgende
Unterlagen (je 2-fach):

2 Mit dem Gesuch sind fol-
gende Gesuchsteller und vom
Projektverfasser unterzeich-
nete Pläne auf Normalformat
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A4 (210 x 297 mm) gefaltet
dreifach bzw. vierfach, wen
Zustimmung der kantonalen
Fachstelle erforderlich ist, vor-
zulegen:

a) Planunterlagen
 Ausschnitt aus der Lan-

deskarte 1:25'000 und
dem GEP ausserhalb
Baugebiet (Sanierungs-
plan) mit eingezeich-
netem Standort (bei
Gesuchen ausserhalb
Bauzonen)

 Ausschnitt aus dem
Generellen Entwässe-
rungsplan und dem Zo-
nenplan (bei Gesu-
chen innerhalb Bauzo-
nen)

 Situationsplan 1:500 mit
folgenden Angaben:

o Bauherr, Wohnort, Da-
tum, Nordrichtung,
Massstab usw.

o Gewässerschutzberei-
che Au, Ao und üB

o Schutzzonen von
Quell- und Grundwas-
serfassungen

 Kanalisationsplan
(Grundriss 1:50 bis max.
1:200) und Längenprofil
von der Fall-Leitung bis
zur öffentlichen Kanali-
sation mit folgenden
Angaben:

o Leitungsführung
(Durchmesser, Mate-
rial, Gefälle usw.)

o Anfallstellen, Abwas-
serart und Menge

o Kontrollschächte, Bo-
denabläufe und
Schlammsammler

o Pumpen, Rückstausi-
cherungen und Entlüf-
tungen

a) Situationsplan der Liegen-
schaft im Massstab des
Grundbuchplanes mit Anga-
ben der Strasse, Gebäude-
nummer, Parzellennummer,
eingetragenem Hausan-
schluss sowie Lage der Ge-
meindekanalisation;

b) Längenprofil von der Fall-Lei-
tung bis zum öffentlichen Ka-
nal. Das Längenprofil kann er-
setzt werden durch eine ge-
nügende Anzahl von Höhen-
angaben im Situationsplan;

c)  Kanalisationsplan (Gebäu-
degrundriss 1:50 oder 1:1000).
Dieser Plan enthält:

o Sämtliche Anfallstellen unter
Bezeichnung ihrer Art und der
Apparatenzahl (Küche, WC,
Bad, Waschautomat, Dach-
wasser, Brunnen usw.);

o Leitungsdurchmesser;
o Gefälle;
o Materialen der Abwasserlei-

tungen.

3 ln den Plänen sind Fall- und
Grundleitungen, Entlüftungen,
Kontrollschächte und Samm-
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o Drainageleitungen,
Bäche und Bachlei-
tungen

o Kläreinrichtungen
oder Güllegruben
(Abmessungen, In-
halt)

o Entwässerung Zufahrt,
Vorplätze, Dach usw.

 Für Versickerungs- und
Retentionsanlagen sind
Detailpläne mit Anga-
ben über die Art und
die Mengen des zu ver-
sickernden Wassers so-
wie über die hydrogeo-
logischen Verhältnisse
erforderlich.

 Flächenberechnungen
mit Schemaplan und
Angaben der

o Bruttogeschossflä-
chen (in m2)

o Gebäudegrundflä-
chen (in m2)

o In Kanalisation ent-
wässerte Hartflächen
(in m2)

ler, eventuell Rückstausiche-
rungen, Pumpen und derglei-
chen ein-zutragen.

b) Zusätzliche Angaben bei In-
dustrie- und Gewerbebetrieben:

 Fallen in einem Indust-
rie- oder Gewerbebe-
trieb Abwässer aus Pro-
duktion oder Reinigung
an, so hat der Gesuch-
steller vor der Einleitung
in die Kanalisation im
Rahmen des Bauge-
suchsverfahrens den
Nachweis zu erbringen,
dass er die Vorschriften
über Abwassereinlei-
tungen einhalten kann.
Dieser Nachweis kann
mit dem Hinweis auf
belegte Erfahrungs-
werte im eigenen Be-
trieb, auf erprobte Mo-
dellfälle oder mittels
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Fachgutachten erfol-
gen.

 Sind zur Einhaltung der
Einleitungsbedingun-
gen betriebseigene
Anlagen zur Abwasser-
vorbehandlung erfor-
derlich, so ist dafür eine
Baubewilligung des
Gemeinderates mit Zu-
stimmung des BVU not-
wendig.

§ 18

2 Unvollständige Gesuche und
nicht fachgerechte Pläne wer-
den zur Verbesserung zurück-
gewiesen.

4 Unvollständige Gesuche und
nicht fachgerechte Pläne
werden zur Verbesserung zu-
rückgewiesen.

§ 19

Verzicht auf
Planvorlagen

1 Werden bestehende Ge-
bäude währen des Baus eines
öffentlichen Kanals an diese
angeschlossenen und erfolgt
der Anschluss unter Aufsicht
der für den Kanalbau bestell-
ten Bauleitung, so kann vom
Einreichen der in § 18 ge-
nannten Planvorlage abgese-
hen werden, sofern nicht
gleichzeitig andere wesentli-
che Änderungen an der pri-
vaten Abwasseranlage vor-
genommen werden. Es sind
jedoch Ausführungspläne ab-
zugeben.

2 Für das blosse Ausschalten
bestehender Einzelreinigungs-
anlagen (z.B. Klärgruben) und
für allfällige Anpassungen der
privaten Abwasseranlagen an
die Schwemmkanalisation un-
ter Aufsicht des Gemeindera-
tes ist keine Planvorlage ge-
mäss § 18 erforderlich. Der
Gemeinderat kann jedoch
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verlangen, dass Ausführungs-
pläne eingereicht werden,
die der tatsächlichen Ausfüh-
rung entsprechen.

§ 20

Bewilligung 1 Der Gemeinderat erteilt die
Bewilligung, wenn der Ausfüh-
rung der Abwasseranlage
nichts entgegensteht. Ist eine
kantonale Bewilligung oder
Zustim-mung erforderlich, so
darf der Gemeinderat das
Gesuch nur gutheissen, wenn
dieser Entscheid vorliegt. Ein
genehmigter Plansatz geht
mit Bewilligungsvermerk an
den Gesuchsteller.

2 Ist die Abwasserablage Teil ei-
ner bewilligungspflichtigen
Baute, so erteilt der Gemein-
derat eine gemeinsame Be-
willigung. Er gibt dem Gesuch-
steller einen genehmigten
Plansatz zurück.

§ 21 Prüfungskosten § 21

Prüfungskosten Ausser der Bewilligungsgebühr
gemäss Bauordnung können
dem Gesuchsteller auch Kos-
ten für besonderen Prüfungs-
aufwand übertragen werden.

Ausser der Bewilligungsgebühr
gemäss Bauordnung können
dem Gesuchsteller auch Kos-
ten für besonderen Prüfungs-
aufwand überwunden wer-
den.

§ 22 Baubeginn und Geltungsdauer § 22

Baubeginn
und Geltungs-
dauer

Die Geltungsdauer der Baube-
willigung  richtet sich nach §
65 BauG.

1 Die Geltungsdauer der Bau-
bewilligung beträgt ein jahr,
gerechnet ab Rechtskraft des
Entscheides, und kann um ein
weiteres Jahr erstreckt wer-
den.

2 Vor Rechtskraft der Baubewilli-
gung darf mit den Bauarbei-
ten nicht begonnen werden.
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§ 23 Projektänderung § 23

Projektände-
rung

1 Die bewilligten Anlagen sind
gemäss den genehmigten
Plänen auszuführen.

1 Die bewilligten Anlagen sind
gemäss den genehmigten
Plänen auszuführen.

1 Für Projektänderungen gilt §
52 BauV.

2 Für jede Änderung ist vorgän-
gig unaufgefordert eine neue
Planvorlage einzureichen. Der
Gemeinderat kann sich bei
geringfügigen Änderungen
ausdrücklich mit dem Einrei-
chen der Ausführungspläne
begnügen.

§ 24 Abnahme, Inbetriebnahme, Pläne des ausgeführten Bauwerks § 24

Abnahme, In-
betriebnahme,
Pläne des aus-
geführten Bau-
werks

1 Die Vollendung der Anlagen
ist dem Gemeinderat vor dem
Eindecken zu melden. Dieser
prüft die Anlagen und verfügt
die Abänderung vorschrifts-
widriger Ausführungen.

1 Die Vollendung der Anlagen
ist dem Gemeinderat (Bau-
kontrolleur) vor dem Einde-
cken zu melden. Dieser lässt
die Anlagen prüfen und über
die Abhame ist ein Aktenver-
merk zu erstellen.

§ 25

2 Die Ausführungsqualität der
Leitungen ist mittels Kanalfern-
sehaufnahmen und Dicht-
heitsprüfungen zu kontrollie-
ren. Die Unterlagen sind zu-
sammen mit dem von allen
Parteien unterzeichneten Ab-
nahmeprotokoll und den Aus-
führungsplänen innert Mo-
natsfrist dem Gemeinderat im
Doppel und digital abzuge-
ben.

Für den Abwasserkataster sind
nach Abschluss der Bauarbei-
ten innert Monatsfrist Ausfüh-
rungspläne einzureichen.

3 Die Anlagen dürfen erst nach
Behebung allfälliger Mängel
und einer Abnahme in Betrieb
genommen werden.

2 Die Anlagen dürfen erst nach
der Abnahme in Betrieb ge-
nommen werden.

§ 26

Änderung in
der Benützung
der Abwasser-
anlage

Dem Gemeinderat sind beab-
sichtigte Änderungen, die sich
hinsichtlich Menge und Be-
schaffenheit des Abwassers
erheblich auswirken können,
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frühzeitig zu melden. Die dar-
aus notwendigen baulichen
Änderungen an Abwasseran-
lagen sind bewilligungspflich-
tig.

D. ABWASSERTECHNISCHE
AUSFÜHRUNGSVORSCHRIFTEN

§ 25 Technische Ausführungsvorschriften § 27

Technische
Ausführungs-
vorschriften

Für die technischen Ausführungs-
vorschriften sind folgende Richtli-
nien und Normen massgebend:

 Der Ordner "Siedlungsent-
wässerung" der Abteilung
für Umwelt;

 Schweizer Norm SN 592000
(2024), Planung und Erstel-
lung von Anlagen für die
Liegenschaftsentwässe-
rung;

 Schweizer Norm SN
533190, SIA 190, Kanalisati-
onen;

 Richtlinie „Erhaltung von
Kanalisationen“ des VSA

Der Gemeinderat erlässt in Zu-
sammenarbeit mit der kanto-
nalen Fachstelle einen Techni-
schen Teil als Bestandteil die-
ses Reglements. Darin sind er-
gänzende Grundlagen und
technische Vorschriften ent-
halten.

§ 26 Entwässerungssysteme § 28

Entwässerungs-
systeme

Teil-Trennsys-
tem
Art. 7 GSchG

1 Innerhalb  der  Bauzone  wird
das  Teil-Trennsystem  ange-
strebt.  Bei  Neu-  und Umbau-
ten ist das unverschmutzte
Abwasser von der Kanalisa-
tion abzutrennen.

Mischsystem 2 Das  Baugebiet  wird  traditio-
nell  im  Mischsystem  entwäs-
sert.  Dabei  wird  das ver-
schmutzte  und  unver-
schmutzte  Abwasser  in  der-
selben  Leitung  abgeleitet.
Wo möglich ist das Mischsys-
tem in das Teil-Trennsystem
umzuwandeln.

Das Baugebiet ist grundsätz-
lich im Mischsystem zu er-
schliessen. Beim Mischsystem
werden das Schmutzwasser
und das ungebrauchte Ab-
wasser in der gleichen Leitung
abgeführt.

§ 29
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Trennsystem Baugebiete mit speziellen Ver-
hältnissen können mit Zustim-
mung der kantonalen Fach-
stelle im Trennsystem erschlos-
sen werden. Beim Trennsystem
werden das Schmutzwasser
und das ungebrauchte Ab-
wasser (Regenwasser, eventu-
ell Sickerwasser) in getrennten
Kanälen abgeleitet.

§ 30

Abwasser 1 Als Abwasser werden sämtli-
che Wässer bezeichnete, die
abgeleitet werden müssen.

2 Die Abwässer umfassen die
flüssigen und zum Teil festen
Abgänge aus dem Haushalt,
Gewerbe und Industrie (z.B.
Waschwasser, Spülwasser, Ba-
dewasser, Fäkalwasser, Re-
genwasser, Schnee, Schmelz-
und Sickerwasser, Wasser von
laufenden Brunnen. Zuflies-
sende Grund- und Bachwäs-
ser), gleichgültig, ob diese
verschmutzt oder unver-
schmutzt sind.

§ 31

1 Sickerwasser ist beim Mischsys-
tem nach Möglichkeit nicht
der Kanalisation zuzuleiten,
sondern kann in öffentliche
Gewässer oder Drainagen
abgeleitet oder, wo dies
technisch möglich und recht-
lich zulässig ist, unter Berück-
sichtigung der nachbarlichen
Beziehungen, versickert wer-
den. Hierfür ist eine Bewilli-
gung des Gemeinderates er-
forderlich.

2 Gemäss Art. 4 der Verordnung
über Abwasserleitungen ist Si-
ckerwasser direkt in ein Ober-
flächengewässer einzuleiten
oder unter Berücksichtigung
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der örtlichen hydrogeologi-
schen und technischen Ver-
hältnisse versickern zu lassen.

3 Ist diese Art der Beseitigung
nicht möglich, so kann aus-
nahmsweise das Ableiten in
die Kanalisation bewilligt wer-
den, falls das Sickerwasser nur
während kurzer Zeit anfällt.

4 Sickerleitungen müssen eine
dichte Sohle aufweisen. Es
darf darin nur Sickerwasser
abgeleitet werden. Der An-
schluss an die Kanalisation hat
über einen separaten Samm-
ler mit mindestens 60 cm
Schlammsacktiefe und Tauch-
bogen zu erfolgen. jede Lei-
tung muss separat in den
Sammler eingeführt werden.
Die Möglichkeit des Schmutz-
wasserrückstaus in Sickerlei-
tungen ist mittels eines genü-
gend grossen Absturzes (min-
destens 50 cm), zu verhindern.

5 Das oberflächige Verlaufen-
lassen von Regenwasser ist er-
wünscht und soll unter Berück-
sichtigung der nachbarrechtli-
chen Beziehungen gefördert
werden.

§ 32

Industrie, ge-
werbliche und
andere Ab-
wässer

1 Die der Kanalisation zuzulei-
tenden Abwässer müssen so
beschaffen sein, dass sie we-
der die Anlageteile der Kana-
lisation und der zentralen Ab-
wasserreinigungsanlage schä-
digen, noch deren Betrieb,
Unterhalt und Reinigung er-
schweren. Massgebend ist die
eidgenössische Verordnung
über Abwasserleitungen vom
08.12.1975.
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2 Mit dem Anschlussgesuch für

gewerbliche oder industrielle
Abwässer ist allenfalls ein Pro-
jekt über die Abwasservorbe-
handlung beizubringen. Der
Gemeinderat kann nötigen-
falls auf Kosten des Betriebes
weitere Expertisen und Unter-
suchungen veranlassen.

3 Unzulässig ist namentlich die
direkte oder indirekte Einlei-
tung von:

a)  infektiösen, giftigen, brennba-
ren, leicht entzündbaren, ex-
plosiven oder radioaktiven
Flüssigkeiten;

b) geruchsbelästigenden oder
färbende Stoffen;

c) Abwässer aus Aborten ohne
Wasserspülung, Jauche aus
Ställen, Pferdewaschplätzen
und Miststöcken, gelösten
Kunstdüngern, Abflüssen aus
Futtersilos und Komposthau-
fen sowie Abflüssen mit Res-
ten von Pflanzenschutzmitteln
(Spritzmittelbrühen);

d) Stoffen aller Art, die in der Ka-
nalisation zu Verstopfungen
oder zu ei-ner vermeidbaren
Erhöhung der Verschmutzung
Anlass geben kön-nen, wie
z.B. Sand, Zementmilch,
Schutt, Kehricht, Asche, Schla-
cken, Küchenabfälle, Metz-
gereiabfälle, Textilien jeder
Art, Papierwindeln, Rück-
stände aus Schlammsamm-
lern, Klärgruben, Fett- und Öl-
abschneider usw.;

e) Dickflüssigen, breiigen und
schlammigen Stoffen, wie z.B.
Farben, Bitumen, Teeren usw.;

f) Ölen und Fetten;
g) Grösseren Mengen von Flüs-

sigkeiten, die eine Temperatur
von über 60 Grad Celsius auf-
weisen (nach Vermischung in
der Kanalisation über 40
Grad);
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h) sauren oder alkalischen Flüs-
sigkeiten mit einem pH-Wert
von weniger als 6,5 oder mehr
als 9;

i) Gasen und Dämpfen.
Im Zweifelsfall entscheidet der
Gemeinderat im Einverneh-
men mit der kantonalen
Fachstelle.

§ 27 Nicht verschmutztes Abwasser

Nicht ver-
schmutztes
Abwasser

1 Nicht verschmutztes Abwasser
ist von der Kanalisation fernzu-
halten und wie folgt zu beseiti-
gen:

 1. Priorität: Versickerung
auf der eigenen Parzelle

 2. Priorität: Einleitung in öf-
fentliche Sauberwasserlei-
tung/Versickerungsanlage

 3. Priorität: Direkte Einlei-
tung in ein Gewässer, mit
Retention, wo erforderlich

Bei nicht verschmutztem Ab-
wasser handelt es sich um

a) Fremdwasser, wie
Drainage- und Sickerwasser;
Überlaufwasser von Quellen,
Reservoirs, Brunnen; Grund-
wasser; Wasser aus Kühlanla-
gen, Klimaanlagen, Wärme-
pumpen; Bachwasser.

b) Dachwasser
ist, wo hydrogeologisch mög-
lich und vom Grundwasser-
schutz her zulässig, zu versi-
ckern oder in ein oberirdi-
sches Gewässer einzuleiten.

1 Die Versickerung richtet sich
nach dem Generellen Entwäs-
serungsplan (GEP)

2 Die Einleitung in die Kanalisa-
tion ist nur zulässig, sofern der
Nachweis vorliegt, dass das
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nicht verschmutzte Abwasser
weder versickert noch einer
Sauberwasserleitung oder ei-
nem oberirdischen Gewässer
zugeleitet werden kann.

§ 28 Wenig verschmutztes Abwasser

Wenig ver-
schmutztes
Abwasser

1 Strassen- und Platzwasser ist
im Baugebiet grundsätzlich an
die Mischwasserkanalisation
anzuschliessen. Sofern es die
Verhältnisse erlauben, kann
das Strassen- und Platzwasser
flächenförmig über die be-
lebte Bodenschicht versickert
werden.

a) Strassen können, unter Be-
rücksichtigung der nach-
barschaftlichen Rechte,
über die Schulter entwäs-
sert werden.

a) Plätze, wie Hausvorplätze,
Erschliessungswege und
Personenwagen-Park-
plätze sind unter Berück-
sichtigung der nachbar-
schaftlichen Rechte über
die Schulter zu entwässern
oder durchlässig zu gestal-
ten.

§ 33

Mineralölab-
scheider und
Schlamm-
sammler

1 Die Mineralölabscheider sind
nach den Vorschriften der
kantonalen Fachstelle durch
den Gemeinderat anzuord-
nen.

2 Wo es die Verhältnisse erfor-
dern, kann der Gemeinderat
auf Anordnung der kantona-
len Fachstelle den Einbau von
Mineralölabscheidern mit wei-
tergehender Abscheidewir-
kung verlangen.

3 Private, nichtgewerbliche Ga-
ragen und deren Vorplätze;
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Einstellhallen für Motorfahr-
zeuge und Parkplätze, die an
eine zentrale Abwasserreini-
gungsanlage angeschlossen
werden, sind über Einlauf-
schächte mit Schlammsack
und Tauchbogen zu entwäs-
sern.

4 Bestehende vorschriftsge-
mässe Mineralölscheider kön-
nen belassen werden.

§ 34

Besondere
Schutzmass-
nahmen

1 Wasch- und Tankstellenplätze
für Motorfahrzeuge sind nach
den Weisungen der kantona-
len Fachstelle zu gestalten.

2 Für die Lagerung von wasser-
gefährdenden Flüssigkeiten
wie Benzin, Öl, Säuren und
Laugen usw. gelten die Best-
immungen

a) der Verordnung über den
Schutz der Gewässer vor was-
sergefährden-den Flüssigkei-
ten (VWF) vom 08.09.1981

b) sowie der dazugehörenden
Technischen Tankvorschriften
(TTV) vom 27.12.1967 und de-
ren Änderungen.

3 Aus Abwasseranlagen darf
kein Abwasser ins Wasserver-
sogungsnetz gelangen.

§ 29 Übergangslösung ausserhalb Bauzone § 35

Übergangslö-
sung aus-
serhalb
Bauzone

1 Solange die Abwässer nicht ei-
ner zentralen Abwasserreini-
gungsanlage zugeleitet wer-
den können, ist für das ver-
schmutzte Abwasser als Über-
gangslösung ein dichter Sta-
pelbehälter einzubauen. Das
anfallende Schmutzwasser ist
auf eine Abwasserreinigungs-
anlage (ARA) abzuführen.

1 Solange die Abwässer nicht
der zentralen Abwasserreini-
gungsanlage zugeleitet wer-
den können, sind vor jeder
Einleitung von verunreinigtem
Abwasser in das Kanalisations-
netz oder ins öffentliche Ge-
wässer als Übergangslösung
Einzelreinigungsanlagen ein-
zubauen.
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2 Bei Neu- und Umbauten, bei

denen die Abwässer nicht der
zentralen Abwasserreinigungs-
anlage zugeteilt werden, be-
stimmt die kantonale Fach-
stelle die Art der Reinigung
und Beseitigung der Abwäs-
ser.

2 Vor der Bewilligung ist die Zu-
stimmung der kantonalen
Fachstelle einzuholen.

§ 30 Einleitungsbewilligung § 36

Einleitungsbe-
willigung

1 Für  die  Benützung  der  öf-
fentlichen  Gewässer  zur  Ein-
leitung  von  vorbehandeltem
Abwasser und Sauberwasser
bedarf es einer Bewilligung
des Kantons (Wassernutzungs-
gesetz). Die Eingabe hat an
die Abteilung für Baubewilli-
gungen (BVU) zu erfolgen.

1 Für die Benutzung der öffentli-
chen Gewässer zur Abwasser-
beseitigung bedarf es einer
Bewilligung der kantonalen
Fachstelle.

2 Die Nutzung zur Einleitung von
vorbehandeltem Abwasser ist
gebührenpflichtig gemäss
Wassernutzungsabgabedek-
ret.

2 Die Nutzung ist gebühren-
pflichtig gemäss Gebühren-
dekret des Grossen Rates zum
Gesetz über die Nutzung der
öffentlichen Gewässer vom
16.03.1982.

3 Dach- und Sickerwasser von
Wohnbauten kann unter Vor-
behalt der Genehmigung
durch die kantonale Fach-
stelle gebührenfrei direkt in
die Gewässer eingeleitet wer-
den.

§ 37

Abflusslose
Gruben

1 Die Erstellung abflussloser Gru-
ben bedarf der Bewilligung
der kantonalen Fachstelle.

2 Eigentümer nicht landwirt-
schaftlicher Liegenschaften
mit abflusslosen Gruben ha-
ben sich beim Gemeinderat
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über die einwandfreie Beseiti-
gung der Abwässer auszuwei-
sen.

§ 31 Landwirtschaftsbetriebe § 38

Landwirt-
schaftsbe-
triebe

1 Innerhalb der Bauzone sind
die häuslichen Abwässer von
landwirtschaftlichen Betrieben
an die Kanalisation anzu-
schliessen.

1 Die häuslichen Abwässer aus
landwirtschaftlichen Betrieben
im Bereich von Kanalisationen
sind auszuweisen; die übrigen
Abwässer können mit der jau-
che landwirtschaftlich verwer-
tet werden.

2 Ausserhalb  der  Bauzone  sind
die  häuslichen  Abwässer
von  landwirtschaftlichen  Be-
trieben  nur  anzuschliessen,
wenn  die  Bedingungen
nach  GSchG  Art. 12 Abs. 4
nicht eingehalten werden
und der Anschluss finanziell zu-
mutbar ist.

3 Der Gemeinderat kann nach
Massgabe des Bundesgeset-
zes über den Schutz der Ge-
wässer (GSchG) mit Zustim-
mung der kantonalen Fach-
stelle Ausnahmen bewilligen.

2 Der Gemeinderat kann mit Zu-
stimmung der kantonalen
Fachstelle Ausnahmen von
der Anschlusspflicht bewilli-
gen.

§ 39

Baumaterialien
und Ausfüh-
rung

1 Für alle Abwasseranlagen sind
geeignete und qualitativ ein-
wandfreie Materialien zu ver-
wenden.

§ 40

Unterhalt Sämtliche Abwasseranlagen
sind von ihren Eigentümern zu
unterhalten und periodisch zu
reinigen.

§ 41

Betriebskon-
trollen

1 Die Behörden sind befugt, die
privaten Abwasseranlagen je-
derzeit und ungehindert zu
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kontrollieren und die Behe-
bung von Missständen anzu-
ordnen.

2 Für die Kontrolle bei Abnah-
men neuer oder geänderter
Abwasseranlagen sind vom
Bauherrn resp. seinem Unter-
nehmer die erforderlichen Ar-
beitskräfte, Geräte und Mate-
rialien unentgeltlich zu Verfü-
gung zu stellen.

3 Verschuldet der Inhaber einer
Abwasseranlage zusätzliche
Kontrollen, so hat er für deren
Kosten aufzukommen.

§ 32 Haftung § 42

Haftung 1 Die Prüfung und die Kontrolle
der Anlagen durch die Kon-
trollorgane entbinden weder
den Unternehmer noch den
Bauleiter oder Bauherrn bzw.
Grundeigentümer von der ei-
genen Verantwortung.

1 Die Prüfung und die Kontrolle
der Anlagen durch die Kon-
trollorgane entbinden weder
den Unternehmer noch den
Bauleiter oder Bauherrn bzw.
Grundeigentümer von der ei-
genen Verantwortung.

§ 39

2 Private Abwasseranlagen soll-
ten daher von fachlich aus-
gewiesenen Ingenieuren pro-
jektiert und deren Ausführung
überwacht werden.

2 Sämtliche Abwasseranlagen
inklusive Hausinstallationen
sind durch Fachleute zu erstel-
len.

§ 42

3 Die Haftung der Gemeinde
aus der Mitwirkung ihrer Or-
gane im Bewilligungsverfah-
ren und bei der Kontrolle rich-
tet sich nach der kantonalen
Verantwortlichkeitsgesetzge-
bung.

3 Die Haftung der Gemeinde
aus der Mitwirkung ihrer Or-
gane im Bewilligungsverfah-
ren und bei der Kontrolle rich-
tet sich nach der Kantonsver-
fassung und dem kantonalen
Verantwortlichkeitsgesetz.

4 Wer durch seinen Betrieb,
seine Anlagen oder seine
Handlungen oder Unterlassun-
gen ein Gewässer verunrei-
nigt, haftet für den dadurch

4 Wer durch seinen Betrieb,
seine Anlage oder seine
Handlungen oder Unterlassun-
gen ein Gewässer verunrei-
nigt, haftet für den dadurch
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entstandenen Schaden ge-
mäss eidgenössischer Gewäs-
serschutzgesetzgebung. Dar-
über hinaus haftet er als Lie-
genschafts-, Grund- und Wer-
keigentümer gemäss Art. 679
ZGB und Art. 58 OR.

entstandenen Schaden ge-
mäss Art. 36 GSchG. Darüber
hinaus haftet er als Grund-
und Werkeigentümer gemäss
Art. 679 ZGB und Art. 58 OR.

E. RECHTSSCHUTZ UND VOLLZUG

§ 33 Rechtsschutz, Vollstreckung § 64

(§ 35 MRFE)
Rechtsschutz,
Vollstreckung

1 Gegen Verfügungen und Ent-
scheide des Gemeinderates
kann innert 30 Tagen beim
Departement Bau, Verkehr
und Umwelt oder, wenn die
gemeinderätliche Verfügung
auf einer verbindlichen Wei-
sung des Departementes Bau,
Verkehr und Umwelt beruht,
beim Regierungsrat Be-
schwerde geführt werden.

Gegen Verfügungen und Ent-
scheide des Gemeinderates
kann innert 20 Tagen seit Zu-
stellung beim Baudeparte-
ment oder, sofern die ge-
meinderätliche Verfügung auf
einer verbindlichen Weisung
des Baudepartements beruht,
beim Regierungsrats Be-
schwerde geführt werden
könne.

§ 65

2 Die Vollstreckung richtet sich
nach dem Gesetz über die
Verwaltungsrechtspflege
(VRPG) 4. Dezember 2007.

Für die Vollstreckung und den
Verwaltungszwang gelten die
§§ 73 - 78 des Verwaltungs-
rechtspflegegesetzes (VRPG)
vom 09.07.1968.

§ 34 Strafbestimmungen § 66

Strafbestim-
mungen

1 Die Strafverfolgung wegen
Vergehen gemäss Art. 70 - 73
GSchG ist Sache der ordentli-
chen Strafverfolgungsbehör-
den. Der Gemeinderat erstat-
tet Anzeige bei der Staatsan-
waltschaft.

1 Die Strafverfolgung wegen
Vergehen gemäss Art. 37 - 39
GSchG ist Sache der ordentli-
chen Strafverfolgungsbehör-
den. Der Gemeinderat erstat-
tet Anzeige beim Bezirksge-
richt.

2 Bei Übertretungen gemäss
Art. 71 GSchG erlässt der Ge-
meinderat im Rahmen seiner
Bussenkompetenz einen Straf-
befehl im Verfahren gemäss §
112 des Gemeindegesetzes.
In schwerwiegenden Fällen

2 Bei Übertretungen gemäss Art.
40 GSchG erlässt der Gemein-
derat im Rahmen seiner Bus-
senkompetenz einen Strafbe-
fehl im Verfahren gemäss § 1
12 des Gemeindegesetzes. ln
schweren Fällen erstattet er
Anzeige beim Bezirksamt.
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erstattet er Anzeige bei der
Staatsanwaltschaft.

3 Die Anwendung von Art. 71
GSchG auf die Übertretung
einer Verfügung setzt voraus,
dass in der Verfügung auf die
Strafandrohung dieses Artikels
ausdrücklich hingewiesen
wird.

3 Die Anwendung von Art. 40
GSchG auf die Übertretung
einer Verfügung setzt voraus,
dass in der Verfügung auf die
Strafandrohung dieses Artikels
ausdrücklich hingewiesen
wird.

F. ÜBERGANGS- UND SCHLUSSBESTIMMUNGEN

§ 35 Übergangsbestimmungen § 68

Übergangsbe-
stimmungen

1 Die Gebühren und Beiträge,
deren Zahlungspflicht unter
dem früheren Reglement ein-
getreten ist, werden durch
dieses Reglement nicht be-
rührt.

1 Die Gebühren und Beiträge,
deren Zahlungspflicht unter
dem früheren Reglement ein-
getreten ist, werden durch
das neue Reglement nicht
berührt.

2 Die im Zeitpunkt des Inkrafttre-
tens hängigen Gesuche wer-
den nach den Vorschriften
dieses Reglementes beurteilt.

2 Die im Zeitpunkt des Inkrafttre-
tens hängigen Gesuche wer-
den nach den Vorschriften
dieses Reglements beurteilt.

§ 69

Indexierung Die Gebührenansätze für die
Anschluss- und Benützungsge-
bühren gemäss §§ 50 und 62
können bei einer Verände-
rung des Zürcher Baukostenin-
dexes um 10 Indexpunkte (Ba-
sis April 1988 mit 145,7 Index-
punkten) vom Gemein-derat
entsprechend angepasst wer-
den und zwar so, dass die Ge-
bührensätze auf den folgen-
den 1. januar bzw. auf die,
diesem Datum am nächsten
liegende Ablesung der Was-
seruhren entsprechend erhöht
oder reduziert werden.
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§ 36 Revision

Revision Das Abwasserreglement kann
durch Gemeindeversamm-
lungsbeschluss jederzeit ganz
oder teilweise revidiert wer-
den.

§ 37 Inkrafttreten § 67

Inkrafttreten 1 Dieses Reglement tritt nach
Rechtskraft des Gemeindever-
sammlungsbeschlusses auf
den 01.01.2026 in Kraft.

1 Dieses Reglement tritt mit der
Genehmigung durch den Re-
gierungsrat in Kraft.

2 Auf diesen Zeitpunkt ist das
Abwasserreglement der Ge-
meinde Künten vom
28.12.1988 mit den Gebühren-
tarifen aufgehoben.

2 Auf diesen Zeitpunkt ist das
Abwasserreglement der Ge-
meinde Künten inkl. Gebüh-
rentarif vom 4. Dezember
1981 aufgehoben.

Von der Gemeindeversammlung beschlossen am .

Der Gemeindeammann: Der Gemeindeschreiber:

Sig. Daniel Schüepp Sig. Roger Müller
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Abbildung 1: Prinzipskizze eines Entwässerungssystems mit den Geltungsbereichen der Nor-
men (SN 592 000, 2024)

Abbildung 2: Prinzipskizze eines Entwässerungssystems mit den Geltungsbereichen der Nor-
men (SIA 190, 2017)
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Abbildung 3: Prinzipskizze eines Entwässerungssystems mit den Geltungsbereichen der Nor-
men (Kap. 3.2, Ordner "Siedlungsentwässerung" der Abteilung für Umwelt, 2025)

Abbildung 4: Schematische Darstellung der Entwässerung im Mischsystem (SN 592 000, 2024)
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Abbildung 5: Schematische Darstellung der Entwässerung im Trennsystem (SN 592 000, 2024)
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